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Elternrundbrief Nr. 3 im Schuljahr 2019/2020 
 

Liebe Eltern,  
 
vor dem Hintergrund, dass mit dem Rückgang der Infektionen in Schleswig-Holstein das 
„Corona“-Infektionsgeschehen beherrschbar geworden zu sein scheint, wird an den Grund-
schulen ab der kommenden Woche der Weg zurück zur Normalisierung des Schulbetriebs 
eingeleitet. Das bedeutet, dass ab dem 8. Juni alle Kinder jeden Tag in die Schule kom-
men. Die Notbetreuung entfällt damit. 
 
Der Unterricht findet ausschließlich im Klassenverband statt, sämtliche Förderunterrichte 
oder jahrgangsgemischte Unterrichte wie Religion/ Philosophie entfallen. Insgesamt wird 
der unterrichtliche Schwerpunkt auf den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und 
Englisch liegen. Sport- und Schwimmen dürfen nicht unterrichten werden, deshalb organi-
sieren wir alternative Bewegungsangebote – vorzugsweise draußen. 
 
Der bestehende Hygieneplan behält seine Gültigkeit. Er ist den Kindern aus dem bisherigen 
Präsenzunterricht bekannt. Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen hat wie bisher auch 
Vorrang vor allen schulischen und unterrichtlichen Aktivitäten. Für die Umsetzung der per-
sönlichen Hygienemaßnahmen sind laut Erlass alle Beteiligten am Schulbetrieb selbst ver-
antwortlich. Die Abstandsregel im Klassenraum wird aufgehoben, stattdessen gilt dort die 
Vermeidung von Körperkontakt. Insgesamt bilden somit 4 Grundregeln das erweiterte Hy-
gienekonzept: 

 Eine gute Händehygiene 

 Das Einhalten der Husten- und Niesregeln 

 Das Vermeiden von Körperkontakten 

 Das Verbleiben im Klassenverband 

Es gilt weiterhin keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, es ist Ihnen je-
doch freigestellt, Ihrem Kind eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzugeben.  
 
Der Infektionsschutz und die Hygienemaßnahmen bei Wiederaufnahme des Schulbetriebs 
an Grundschulen weist auch auf die hohe Verantwortung der Elternhäuser hin: „Außerdem 
liegt eine hohe Verantwortung bei allen Eltern, zum Gelingen des Konzeptes beizutragen 
und einem Anstieg der Infektionszahlen entgegenzuwirken. Es ist daher erforderlich, dass 
Sozialkontakte im privaten Umfeld der Schülerinnen und Schüler auf das notwendige Maß 
und bevorzugt auf den Klassenverband beschränkt werden. Nur so können Infektionsketten 
unterbunden werden.“ 

 

An die  
Eltern der Schülerinnen und Schüler 
der Fritz-Reuter-Schule   
 



  

 
 
 
Dieser Erlass erlegt Ihnen auch auf, dass Sie uns bis zum 8. Juni in schriftlicher Form ver-
sichern, dass keine Krankheitssymptome bei Ihrem Kind oder einem Mitglied aus der häus-
lichen Gemeinschaft Ihres Kindes vorliegen, die mit einer COVID-19-Erkrankung im Zu-
sammenhang stehen könnten. Zudem sind Sie verpflichtet, im Falle einer Änderung umge-
hend die Schule zu informieren. Ein entsprechender Vordruck ist diesem Schreiben beige-
fügt. Liegt eine Versicherung der Eltern nicht vor, muss das Kind vom Unterricht 
ausgeschlossen werden. Die Schule muss diese Versicherung aufbewahren und nach 
dem Ablauf von sechs Wochen vernichten. 
 
Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören, können in Absprache mit der Schulleitung von 
der Teilnahme am Unterricht beurlaubt werden. Es müssen dann individuelle Lösungen ge-
funden werden. Bitte nehmen Sie diesbezüglich im Verlauf dieser Woche schriftlich bzw. 
per E-Mail Kontakt zur Schule auf. 
 
Es gilt auch weiterhin ein Betretungsverbot für die Schule. Wir werden für persönliche 
Gespräche nach dem bewährten Prinzip fortfahren, dass wir nach Anmeldung „Fensterge-
spräche“, „Schulhofgespräche“ u. ä. mit Ihnen gemeinsam organisieren. 
 
Da das Abstandsgebot außerhalb der Klassenräume weiterhin gilt, dürfen sich die Klassen-
verbände während ihres Aufenthaltes in der Schule und auf dem Schulgelände nicht be-
gegnen. Die Klassen erhalten individuelle Pläne mit Unterrichtsbeginn, Pausenzeiten und 
Pausenbereich. Generell gilt: 
 
 Klassenstufen 1 und 2 sind von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 
 Klassenstufen 3 und 4 sind von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr in der Schule. 
 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind pünktlich zu Unterrichtsbeginn in der Schule er-
scheint. 
 
Über das weitere Vorgehen der OGS informieren wir Sie in Kürze. 
 
Auf der Homepage sind alle weiteren Informationen für Sie einsehbar. Diese werden re-

gelmäßig aktualisiert 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. C. Tonner, Rektor 

 


